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Seite 2 von 2 Aufgrund von einzelnen Nachfragen zu der Thematik, ob gehörlosen 

Eltern von Kindern, die eine Kindertagesstätte besuchen, zur Wahrneh-

mung ihrer Interessen insbesondere nach § 9 KiBiz Kommunikationshil-

fen aus den Mitteln nach KiBiz erstattet werden können, weise ich auf 

folgendes hin. 

 

Gemäß § 20 Absatz 4 KiBiz dürfen die nach dem KiBiz geleisteten Mittel 

ausschließlich zur Erfüllung von Aufgaben nach diesem Gesetz verwen-

det werden.  

 

Unter anderem aus § 3 Absatz 2 und § 9 Absatz 2 KiBiz geht hervor, 

dass sowohl die Zusammenarbeit mit Eltern, als auch die Information 

und Beratung von Eltern einen hohen Stellenwert hat und somit als Auf-

gabe nach den Bestimmungen des KiBiz anzusehen ist. Es bestehen 

deshalb keine Bedenken, wenn der Träger der Kindertageseinrichtung 

im Bedarfsfall die den gehörlosen Eltern entstehenden Kosten für einen 

Gebärdendolmetscher erstattet, um die Umsetzung des Bildungs- und 

Erziehungsauftrags im regelmäßigen Dialog zu gewährleisten.  

 

Ich bitte, den Jugendämtern Ihres Landesteils den Inhalt dieses Erlas-

ses in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben. 

 

 

Im Auftrag 

 
gez. Manfred Walhorn 


